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Einzeländerung Flächennutzungsplan 2030 - erste Aktualisierung 
LH-Nußbaumhecken in Linkenheim-Hochstetten  
Abschließender Beschluss für eine neue Darstellung des Flächennutzungsplanes  
(Einzeländerung) 
 
 
Auf Antrag der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten soll folgende Einzeländerung des 
Flächennutzungsplanes vorgenommen werden:  
 
LH-G-E001 „Nußbaumhecken (G)“, 
LH-Gf-E001 „Nußbaumhecken (Gf)“, 
LH-W-E002 „Nussbaumhecken (W)“, 
LH-G-002 „Östlich alte B36 (G)“, 
LH-Gf-E002 „Östlich alte B36 (Gf)“, 
LH-W-001 „Östlich alte B36 (W)“ 
 
Die Einleitung des Änderungsverfahrens wurde von der Verbandsversammlung in der 
Sitzung vom 14. November 2022 beschlossen. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB fand vom 21. November 
2022 bis einschließlich 23. Dezember 2022. Die Bekanntmachung dazu erfolgte fristge-
recht über die Badischen Neuesten Nachrichten. Seitens der Öffentlichkeit ist eine Stel-
lungnahme eingegangen, in der die Eigentumsverhältnisse angesprochen wurden. 
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden vom 8. November 2022 bis einschließlich 16. Dezember 2022 
statt gemäß § 4 (1) BauGB in der Zeit zur Stellungnahme aufgefordert. Im Zuge dieser 
Beteiligung sind 25 Stellungnahmen eingegangen. Neben vor allem zustimmenden Stel-
lungnahmen wurden Hinweise zu Fachplanungen der Energieversorgung, zum Umgang 
mit der angrenzenden Verkehrsinfrastruktur und zu umweltrechtlichen Belangen einge-
reicht.  
 
Am 13. November 2023 nahm die Verbandsversammlung die Beurteilungen des Anhö-
rungsergebnisses billigend zur Kenntnis und beschloss die öffentliche Auslegung sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbar-
gemeinden zu der Einzeländerung. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB fand vom 15. Januar 2024 bis ein-
schließlich 16. Februar 2024 statt. Die Bekanntmachung dazu erfolgte fristgerecht über 
die Badischen Neuesten Nachrichten. Aus der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnah-
men ein.  
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nach-
bargemeinden wurden vom 14. November 2023 bis einschließlich 22. Dezember 2023 
gemäß § 4 (2) BauGB in der Zeit zur Stellungnahme aufgefordert. Im Zuge dieser 
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Beteiligung sind 21 Stellungnahmen eingegangen. Die eingegangenen Stellungnahmen 
sind überwiegend zustimmend formuliert. Es gingen aber auch Hinweise zu Fachplan-
ungen der Energieversorgung, zum Umgang mit der angrenzenden Verkehrsinfrastruk-
tur, zu umweltrechtlichen Belangen ein, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung bearbeitet werden müssen. 
 
In der beigefügten Anlage ist die Darstellung der Einzeländerung erläutert. Die Anlage 
beinhaltet die Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes 2030 sowie die be-
absichtigte Nutzungsänderung, die Begründung und den Umweltbericht. Zudem sind 
die eingegangenen Anregungen mit den Stellungnahmen der Planungsstelle und den 
Beschlussempfehlungen beigefügt. 

 
 
 
Beschluss: 

 
Antrag an die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 

 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, dass den zum Entwurf dieser Änderung 

des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe vorge-
brachten Anregungen, wie aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlich, gefolgt 
bzw. nicht gefolgt wird. 

 
 Die von den Beschlussvorschlägen der Verbandsverwaltung abweichenden Ent-

scheidungen der Verbandsversammlung sind bei der Änderung des Flächennut-
zungsplanes bzw. bei der endgültigen Fassung der Begründung zu berücksichti-
gen. 

 
2. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der §§ 2 (1), 205 (6) BauGB in 

Verbindung mit § 4 (2) Nachbarschaftsverbandsgesetz die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für den oben genannten Bereich. 

 
3. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt: 
 

a) entsprechend § 3 (2) BauGB den Beteiligten das Ergebnis der Prüfung ihrer 
Einwendungen mitzuteilen. 

 
b) soweit Einwendungen nicht berücksichtigt wurden, diese entsprechend 

§ 3 (2) BauGB mit einer Stellungnahme dem Antrag auf Genehmigung der Än-
derung des Flächennutzungsplanes an die Genehmigungsbehörde beizufü-
gen. 

 
c) die Änderung des Flächennutzungsplanes jeweils mit Begründung inklusive 

Umweltbericht nach § 5 (5) BauGB und zusammenfassender Erklärung der 
Genehmigungsbehörde nach § 6 BauGB zur Genehmigung vorzulegen. 

 
 
 
 

- Der Verbandsvorsitzende - 
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